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Erwerb des Latinums, bzw. Graecums  - Gesamtüberblick

(Quelle: KMBek vom 16.März 2007, veröffentlicht im KWMBl I Nr. 8/2007, §§ 86, 96-97 GSO)

1. Grundsätzliches

Graecum und Latinum können auf drei Wegen erworben werden

· Pflichtunterricht

· Feststellungsprüfung für Schülerinnen und Schüler, die das Fach ablegen wollen und nicht die Möglichkeit des Erwerbs über den Pflichtunterricht haben

· Ergänzungsprüfung

2. Latinum 

2.1 Erwerb über den Pflichtunterricht

· 1. oder 2. Fremdsprache Latein im G8: mindestens „ausreichend“ in Jahrgangsstufe 10 

· 1. Fremdsprache Latein im G9: mindestens „ausreichend“ in Jahrgangsstufe 10 

· 2. Fremdsprache Latein im G9: mindestens „ausreichend“ in Jahrgangsstufe 11 (Feststellungsprüfung nicht möglich) 

2.2 Erwerb über eine Feststellungsprüfung
2.2.1 Zielgruppe

· Schüler des achtjährigen Gymnasiums, bzw. sechsstufigen Gymnasiums – musische Form - , wenn Latein nach der 9. Jahrgangsstufe abgelegt wird.

· Schüler des achtjährigen Gymnasiums, bzw. sechsstufigen Gymnasiums – musische Form - , die Latein als zweite Fremdsprache (Jahrgang 7, bzw. 8) erlernt haben, wenn Latein nach der 10. Jahrgangsstufe abgelegt wird.

· Schüler, die zum Schulbesuch im Ausland in der Jahrgangsstufe 10 (G8) oder 11 (G9) beurlaubt sind.

· Schüler, die Latein gem. Anlage 2 Fußnote 7 GSO in der Jahrgangsstufe 10 (G8) oder 11 (G9) durch eine spät beginnende Fremdsprache ersetzen.

· Schüler, die nach Jahrgangsstufe 9 (G8) oder 10 (G9) das Gymnasium verlassen; Feststellungsprüfung vor dem Verlassen des Gymnasiums!

2.2.2 Zeitpunkt der Feststellungsprüfung

Die Feststellungsprüfung findet am Ende der Jahrgangsstufe 9 (G8) oder 10 (G9), in den ersten beiden Fällen von 2.2.1  auch am Ende der Jahrgangsstufe 10 (G8) oder 11 (G9) statt.

2.2.3 Bestehen der Feststellungsprüfung

Die Prüfung ist bestanden, wenn nach dem schriftlichen und mündlichen Teil (Gewichtung 2:1) mindestens „ausreichend“ und zugleich  in den Einzelprüfungen mindestens „mangelhaft“ erzielt wurde. 

Dabei zählen die erbrachten kleinen Leistungsnachweise (G8), bzw. mündlichen Leistungen (G9) auf Antrag als mündlicher Teil der Ergänzungsprüfung. Alternativ wird eine eigene mündliche Prüfung im Umfang von 20 Minuten abgehalten.

Die schriftliche Prüfung besteht aus einem lateinischen Originaltext im Umfang von ca. 110 lateinischen Wörtern und dauert 90 Minuten.

2.2.4 Termin

Der Termin liegt am Ende des Schuljahres, eine einmalige Wiederholung ist möglich.

3. Graecum

3.1 Feststellungsprüfung

3.1.1 Zeitpunkt

Ende der 10. Jahrgangsstufe (G8), bzw. 11. Jahrgangsstufe (G9)

Voraussetzung: Pflichtunterricht ab der 8. Jahrgangsstufe (G8), bzw. 9. Jahrgangsstufe (G9)

3.1.2 Bestehen der Feststellungsprüfung

Die Prüfung ist bestanden, wenn nach dem schriftlichen und mündlichen Teil (Gewichtung 2:1) mindestens „ausreichend“ und zugleich in den Einzelprüfungen mindestens jeweils „mangelhaft“ erzielt wurde. 

Dabei zählen die erbrachten kleinen Leistungsnachweise aus Jahrgang 10 (G8), bzw. die mündlichen Leistungen aus Jahrgang 11 (G9) auf Antrag als mündlicher Teil der Ergänzungsprüfung. Alternativ wird eine eigene mündliche Prüfung im Umfang von 20 Minuten abgehalten.

Die schriftliche Prüfung besteht aus einem griechischen Originaltext im Umfang von ca. 120 Wörtern und dauert 90 Minuten.

3.2.3 Termin

Der Termin liegt am Ende des Schuljahres, eine einmalige Wiederholung ist möglich.

4. Latinum und Graecum während der Qualifikationsphase der Oberstufe

Voraussetzung ist der Nachweis folgender Leistungen:

Neunjähriges Gymnasium

	Ausbildungsabschnitt
	Grundkurs
	Leistungskurs

	12/2
	Mind. 5 Punkte
	Mind. 10 Punkte

	12/1 und 12/2
	Summe mind. 10 Punkte
	Summe mind. 20 Punkte

	13/2
	Mind. 5 Punkte
	Mind. 5 Punkte

	13/1 und 13/2
	Summe mind. 10 Punkte
	Summe mind. 15 Punkte

	13/1, 13/2 und Prüfungsfach § 83 GSO
	Summe mind. 30 Punkte
	Summe mind. 35 Punkte

	Halbjahresleistung 13/2 und Prüfungsfach § 83 GSO
	Summe mind. 25 Punkte
	Summe mind. 25 Punkte


Achtjähriges Gymnasium

	Ausbildungsabschnitt
	

	11/2
	Mind. 5 Punkte

	11/1 und 11/2
	Summe mind. 10 Punkte

	12/2
	Mind. 5 Punkte

	12/1 und 12/2
	Summe mind. 10 Punkte

	12/1, 12/2 und das vierfache Ergebnis der Abiturprüfung
	Summe mind. 30 Punkte

	Halbjahresleistung 12/2 und das vierfache Ergebnis der Abiturprüfung
	Summe mind. 25 Punkte


5. Ergänzungsprüfung nach § 96 GSO

5.1 Bei Latein oder Griechisch als spät beginnende Fremdsprache

Ergänzungsprüfung nach § 96 GSO; 

Bei Colloquium in Latein oder Griechisch ist das Notenergebnis mündlicher Teil der Ergänzungsprüfung. Punktewerte werden in ganze Noten umgerechnet. 

5.2 Bei Abiturprüfung durch andere Bewerber

Mindestens 6 Notenpunkte in Latein, bzw. Griechisch als erstes bis viertes Fach des ersten Prüfungsteils (schriftlich, möglicherweise zusätzlich mündlich)

5.3 Ergänzungsprüfung in allen anderen Fällen

5.3.1 Anmeldung und Termine

· Anmeldung bis zum 15. Januar des jeweiligen Jahres an der Schule

· Termine im Rahmen der Abiturprüfungen im Mai, an Universitätsorten zum Ende jedes Semesters an eigens dafür benannten Schulen (Anmeldung 15. Januar für Wintersemester, bzw. 15. Juni für Sommersemester)

Bei der Anmeldung sind vorzulegen:

· Immatrikulationsbescheinigung, bzw. Nachweis über Hauptwohnsitz

· Kurzer Lebenslauf mit Angaben über den Studiengang

· Erklärung über die Art der Vorbereitung

· Erklärung, ob eine entsprechende Ergänzungsprüfung  in Latein oder Griechisch bereits abgelegt wurde.

5.3.2 Umfang der Ergänzungsprüfung:

· Schriftliche Prüfung von 180 Minuten; 180 lateinische, bzw. 200 griechische Wörter

· Mündliche Prüfung von 20 Minuten mit 30 Minuten Vorbereitungszeit; 50 lateinische, bzw. 60 griechische Wörter

Die Prüfung ist bestanden, wenn nach dem schriftlichen und mündlichen Teil (Gewichtung 2:1) mindestens „ausreichend“ und zugleich in den Einzelprüfungen mindestens „mangelhaft“ erzielt wurde. 
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